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Bekanntgabe nach § 5 Abs. 2 UVPG über die Feststellung der UVP-Pflicht 

für ein Vorhaben der Grillo-Werke AG in Duisburg 

Antrag der Grillo-Werke AG auf Genehmigung nach § 16 Bundes-

Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zur wesentlichen Änderung der 

Zinksulfatanlage 

Bezirksregierung Düsseldorf Düsseldorf, den 14.03.2022 

53.04-0388744-0167-G16-0045/20 

Die Grillo-Werke AG hat mit Datum vom 25.11.2020 einen Antrag auf Genehmigung 

nach § 16 BImSchG zur wesentlichen Änderung der Zinksulfatanlage durch neue 

Lagerflächen für Rohstoffe, Produkte und Abfälle, sowie den Verzicht auf den Einsatz 

von Zinkstaub bei der Rohstoffauflösung auf dem Betriebsgelände Weseler Straße 1 

in 47169 Duisburg gestellt.  

Der Antrag umfasst im Wesentlichen die Lagerung von Zinkoxid in Big Bags auf der 

Lagerfläche E, die Lagerung von Zinksulfat und Zinkoxid in Big Bags auf der 

Lagerfläche T, die Lagerung von reinem Zinkoxid in Pharmaqualität in der Zelthalle F, 

die Lagerung von Abfallstoffen und Homogenisierung von vorbehandelten Schlämmen 

in der Lagerhalle G, den Verzicht auf Einsatzes von metallischem Zink- und Eisenstaub 

in den Anteigrührwerken der Laugerei (BE 2a), ein daraus resultierendes “neues“ 

Sicherheitskonzeptes für die Laugerei mit Rückbau der in der BE 2a betriebenen PLT-

Sicherheitseinrichtungen für die Detektion von Wasserstoff und Umwandlung der PLT-

Sicherheitseinrichtungen für Druck und Temperatur in betriebliche Schaltungen, da der 

Verzicht auf Einsatz von metallischem Zink- und Eisenstaub die Gefahr der 

Wasserstoffbildung im Prozess und damit die Gefahr einer Bildung einer 

explosionsfähigen Atmosphäre verhindert. Zusätzlich beantragt ist die Aufhebung der 

Nebenbestimmungen Nr. 28, 29, 31, 41, 42 und 43 des Genehmigungsbescheides der 

Bezirksregierung Düsseldorf vom 14.11.2002, welche das „alte“ Sicherheitskonzept 

der Laugerei, bezogen auf die o.g. PLT-Sicherungseinrichtungen konkretisieren und 

die Aufhebung der Nebenbestimmungen Nr. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 und 3.3 des 

Genehmigungsbescheides der Bezirksregierung Düsseldorf vom 10.03.2007 zur 

Errichtung einer Organisationseinheit Kontrolle aufgrund gesetzlicher Änderungen, 

bzw. der Aufhebung der TA Abfall vom 27.04.2009. Die organisatorischen 

Anforderungen an Anlagen im Sinne des § 4 BImSchG ergeben sich nunmehr aus den 

§§ 58 ff. des KrWG. 

Bei der beantragten Änderung der Zinksulfatanlage der Grillo-Werke AG handelt es 

sich um ein Vorhaben nach Anlage 1, Ziffer 4.2 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG). 

Wird ein Vorhaben geändert, für das keine Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchgeführt worden ist, so wird gemäß § 9 Abs. 3 UVPG für das Änderungsvorhaben 

eine Vorprüfung durchgeführt, wenn für das Vorhaben nach Anlage 1 
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1. eine UVP-Pflicht besteht und dafür keine Größen- oder Leistungswerte 

vorgeschrieben sind oder 

2. eine Vorprüfung, aber keine Prüfwerte vorgeschrieben sind. 

Es wurde eine allgemeine Vorprüfung nach § 9 Absatz 3 Nr. 2 und Absatz 4 in 

Verbindung mit § 7 Absatz 1 UVPG unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG 

genannten Nutzungs-, Qualitäts- und Schutzkriterien durchgeführt.   

 

Die UVP-Pflicht besteht, wenn die Vorprüfung ergibt, dass das Änderungsvorhaben 

erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 

UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 

Die einzelnen Änderungsvorhaben finden ausschließlich auf schon versiegelten 

Flächen innerhalb des Werksgeländes der Grillo-Werke AG statt, es müssen keine 

neuen Flächen für das Änderungsvorhaben versiegelt werden. Die 

Änderungsvorhaben sind nicht mit Eingriffen in Natur und Landschaft gemäß § 14 

BNatSchG verbunden. Somit findet auch kein Einfluss auf Tiere, Pflanzen oder die 

biologische Vielfalt statt. Eine Erhöhung der Produktionsleistung findet ebenfalls nicht 

statt, es wird lediglich auf den Einsatz von Zinkstaub, Zinkasche und Eisenpulver 

verzichtet. Die geplanten anlagentechnischen Änderungen und die damit verbundenen 

Auswirkungen sind geringfügig und verbleiben innerhalb des Werksgeländes. 

Beeinträchtigungen der nächst gelegenen Schutzgebiete und Schutzobjekte, sowie 

der Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG sind 

durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 

Die geplanten Änderungen haben keinen Einfluss auf die bestehende Abwasser- und 

Abfallsituation. Die Entsorgung der im Rahmen der Reinigung entstehenden Abfälle ist 

weiterhin gesichert. Es entstehen keine zusätzlichen oder andersartigen 

Luftschadstoffe. Für den Transport der Schlämme von Halle I/J zu Halle G wird der 

existierende Radlader im Rahmen des derzeit genehmigten Betriebs weiterhin genutzt. 

Die dabei entstehenden Lärmemissionen sind geringfügig. Die Anlage ist ein Teil des 

Betriebsbereichs der oberen Klasse der Grillo-Werke AG, somit liegt ein 

Sicherheitsbericht für den Betrieb vor. Die Änderungsmaßnahmen stellen keine 

störfallrelevante Änderung dar, denn lediglich der Ort der Lagerung wird geringfügig 

geändert.  Da das Änderungsvorhaben auch den Verzicht auf die Verwendung von 

Zinkstaub zum Inhalt hat, ist die Entstehung von Wasserstoff und somit auch eine 

Explosionsgefahr an dieser Stelle auszuschließen, das Vorhaben ist deshalb 

sicherheitstechnisch vorteilhaft. Aus diesem Grund sind keine relevanten nachteiligen 

Auswirkungen im Rahmen von Störungen und Unfällen zu erwarten.  

In den Antragsunterlagen wurde nachvollziehbar dargelegt, dass durch die 

Änderungen der Anlage keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die in § 2 

Abs.1 UVPG und § 1a der 9. BImSchV genannten Schutzgüter zu erwarten sind. 

Gemäß § 5 Abs.1 UVPG stelle ich daher als Ergebnis der durchgeführten 

standortbezogenen Vorprüfung fest, dass für das beantragte Vorhaben eine 

Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht. 



  Seite 3 von 3 

Die Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar. 

 

Im Auftrag 

gezeichnet 

Meinhardt 
 


